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Liechtensteinisches Landesgesetzblatt 
Jahrgang 1942 Nr. 4 ausgegeben am 13. Februar 1942 

 

Verordnung 
vom 12. Februar 1942 

über Neuorganisation des 
Gemeindekassierwesens 

Die Fürstliche Regierung ordnet in Durchführung des Gesetzes vom 
18. Dezember 1941, LGBl. 1941 Nr. 26, an, wie folgt: 

Art. 1 

1) Die Kassierstelle muss in den amtlichen Publikationsorganen mit 
einer Bewerbungsfrist von 8 Tagen ausgeschrieben werden. In der Aus-
schreibung ist der Gehalt des Kassiers anzugeben. 

2) Bewerber haben nachzuweisen: 
a) die liechtensteinische Staatsbürgerschaft, 
b) ein Mindestalter von 25 Jahren, 
c) einen guten Leumund und zwar sowohl im Hinblick auf die Verwal-

tung des eigenen Vermögens als auch bezüglich der moralisch und 
staatsbürgerlich einwandfreien Führung, 

d) entweder die bisherige Bewährung als Gemeinde- oder Steuerkassier, 
oder die mehrjährige, erfolgreiche Tätigkeit als Buchhalter, oder den 
erfolgreichen Abschluss einer Handels- oder Realschule oder eines 
gleichwertigen Lehrganges. 

3) Die Befähigung kann auch sonst auf geeignete Art nachgewiesen 
werden. 

4) Unter Bewerbern, die den vorstehenden Bedingungen entsprechen, 
geniessen die Gemeindebürger den Vorzug und unter diesen die Familien-
erhalter, dann die Niedergelassenen. Bei der Auswahl ist auch Bedacht zu 
nehmen, dass der Bewerber durch sein Vermögen und Ansehen eine 
gewisse Sicherheit bietet. 
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Art. 2 

Der Gemeinderat hat die Bestellung binnen 10 Tagen nach Ablauf der 
Bewerbungsfrist vorzunehmen. Vor Verständigung des Gewählten ist die 
Bestätigung der Regierung einzuholen. Der Regierung sind sämtliche 
Bewerbungen vorzulegen. Gegen die vom Gemeinderate getroffene Wahl 
steht der Regierung binnen 8 Tagen ein Einspruchsrecht offen. Erfolgt 
ein Einspruch, so muss der Gemeinderat binnen 8 Tagen eine neue Wahl 
vornehmen; dieser Vorgang ist solange fortzusetzen, bis eine Bestätigung 
der Regierung erfolgt. 

Art. 3 

1) Das Gehalt des Kassiers wird nach der Bevölkerungszahl der Ge-
meinde gemäss der letzten Volkszählung und der Summe der Belöhnun-
gen, die bisher an den Gemeinde- und den Steuerkassier bezahlt wurden, 
bestimmt. Der Gehalt hat jedoch mindestens zu betragen: 
Fr. 1.25 je Kopf bei einer Wohnbevölkerung über 1500 Personen 
Fr. 1.50 je Kopf bei einer Wohnbevölkerung von 1001 - 1500 Personen 
Fr. 1.75 je Kopf bei einer Wohnbevölkerung von 501 - 1000 Personen 
Fr. 2.- je Kopf bei einer Wohnbevölkerung bis 500 Personen 

2) Werden dem Kassier ausser den Kassierarbeiten noch andere 
Funktionen, wie Sekretariat, Kriegswirtschaft, Grundbuch u. dgl. über-
tragen, so muss über die Entlöhnung für diese Arbeiten eine gesonderte, 
vertragliche Vereinbarung getroffen werden. 

Art. 4 

1) Die Gemeindevertretung hat mit dem neubestellten Kassier einen 
Dienstvertrag abzuschliessen, welcher zu enthalten hat: 

Dienstinstruktion, Amtsstunden, Gehalt, Kündigung und Disziplinar-
vorschriften. 

2) Der Vertrag ist der Regierung zur Genehmigung vorzulegen. 

Art. 5 

1) Die Kündigungsfrist muss beidseits 3 Monate betragen. 

2) Bei grober Fahrlässigkeit, nachgewiesener Unfähigkeit, Verlust der 
Wahlfähigkeit, Unkorrektheiten oder anderen Pflichtverletzungen kann 
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die sofortige Entlassung durch den Gemeinderat erfolgen. Der Gemein-
derat hat in einem solchen Falle sofort eine Neuausschreibung zu veran-
lassen und für die Zwischenzeit provisorisch einen Kassier zu bestellen, 
wobei auf die Eignung gemäss Art. 1 Bedacht zu nehmen ist. 

3) Wird der Kassier wegen eines Verbrechens überhaupt oder wegen 
einer Übertretung des Diebstahls oder des Betruges in Strafuntersuchung 
gezogen, so ist er bis zur Beendigung des Verfahrens in seinem Dienste 
einzustellen und es ist für diese Zeit ein Ersatz zu bestellen. 

4) Der Regierung steht in Ausübung des Staatsaufsichtsrechtes eben-
falls das Entsetzungsrecht gemäss dem vorhergehenden Absatze zu. 

5) Dem seines Dienstes enthobenen Kassier steht das Beschwerde-
recht nach den Bestimmungen des Gesetzes über die allgemeine Landes-
verwaltungspflege offen. 

Art. 6 

1) Die Amtsinstruktion für den Gemeindekassier wird gemäss den 
bestehenden Gesetzen über das Gemeinderechnungswesen, über Steuer-
wesen und über die Verwaltung der Gemeindefonde von der Regierung 
erlassen. 

2) Die Regierung gibt auch die nötigen Weisungen an den Gemeinde-
kassier, wenn diesem weitere Funktionen übertragen werden. 

Art. 7 

Diese Verordnung tritt sofort in Kraft. 

Vaduz, am 12. Februar 1942 

Fürstliche Regierung: 
gez. Dr. Hoop 


